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IDie Hewiſeenstechenlchaft In den rel19¹⁰ ſen He

noſſenſchaften.
Von Dr Jo

ſef Janſen M. In Hünfeld

Des öfteren hört man m den Klöſtern, ohl der Prieſter⸗ wie
der Laiengenoſſenſchaften, beſonders von den Brüdern und Schw eſtern,die rage „Wie iſt * nach dem jetzigen Kirchenrecht Ut der früherüblichen Gewi

ſensrechenſchaft? Dürfen wir überhaupt noch Ge
wiſſensrechenſchaft, die ſogenannte geiſtliche Direktion halten?“
Dieſelbe rage mußte ich häufig von Weltgeiſtlichen hören, die mit
der Seelſorge mn den Brüder und Schweſterklöſtern beauftragt ſind:
965

ſt die geiſtliche Leitung m Form einer wiſſensrechenſchaft nochErlau Dürfen die Brüder und Ern bei ihrem Beichtvater
oder bei einem anderen rieſter geiſtliche Leitung und die Ge
wiſſensrechenſchaft ablegen?“ Dieſe und hnliche Fragen ſcheinenden Gedanken nahezulegen, daß * m dieſer wichtigen rage der
geiſtlichen Leitung durch Gewiſſensrechenſchaf vielfach umfaſſender Klarheit und Genauigkeit Deshalb iſt Es vielleicht manchem
Eſer dieſer Zeitſchrift erwünſcht, üher die Frage „Die Gewiſſens
rechenſchaft m den religiöſen Genoſſenſchaften“ einige aufklärende
Darlegungen Aben

Grundlegende Erklärungen ber Weſen, Zweck, ver⸗
chiedene rren, en und Notwendigkeit der Gewiſſens⸗

rechenſchaft
We nter Gewiſſensrechenſchaft (lateiniſch: mani-

681H⁰fIO Conscientiae) verſteht man die Eröffnung des inneren Seelen
zuſtandes einem anderen gegenüber, von ihm Rat und in
den eifeln Und Schwierigkeiten des geiſtlichen Lehens erhalten
und dadurch auf dem Wege der chriſtlichen Vollkommenheit ſicherer
geführt werden

Wenn alſo jemand bei einem anderen Gewiſſensrechenſchaft
ablegt, ſo offenbart ihm ſeinen inneren Seelenzuſtand, das
die verſchiedenen Neigungen zUum Guten und zUum Böſen, die Schwierig⸗
keiten, E  L bei Erwerbung und Uebung der verſchiedenen Tu
genden hat, die Verſuchungen, von denen hauptſächlich angefochten
wird, die Fehler, m die er für gewöhnlich 0 insbeſondere den
H

Es gehört mithin nicht zur Gewiſſensrechenſchaft, wenn man
rivatim einem ern, bezw einer Oberin oder öffentlich vor der
Kloſtergemeinde die äußeren Berfehlungen, die äußeren ſſigkeiten und die äußeren Uebertretungen der heiligen egel, der Kon
ſtitutionen und der Hausordnung (kennt und anklagt; olches geſchieIim Schuldkapitel oder als freiwillige Bußübung vor den Oberen
Es iſt auch keine wenn Hu von einem
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anderen, auch von ſeinem Obern oder der Oberin, Aufklärung und
Belehrung erbittet ber einen beſtimmten Gegenſtand des geiſtlichen
Lebens, ber die Art und Weiſe, die Betrachtung oder die be
ondere Gewiſſenserforſchung halten bder Aufklärung und An
leitung erbittet ber die Regeln und Konſtitutionen und Gebräucheder Genoſſenſchaft

uſtand der Gewiſſensrechenſ iſt vielmehr das C1
Innere, ſowohl hinſichtlich der Tugenden, die man erwerben, wie
hinſichtlich der Fehler, die man bekämpfen und ablegen will, ent
weder ſſ und darlegend oder nuLr einzelne Gebiete
Deshalb die Gewi

ſensrechen

aft auch ewiſſ ens eröffnung,
das Ei Darlegung und Kun gebung des inneren Zuſtandes ſeiner
Cele hinſichtlich des ittlich uten und des ſittlich Böſen

Zweck Die Gewiſſensrechenſchaft ird dem Zweck 8E
halten, nich Verzeihung von den Sünden oder Reinigung von
den Fehlern erlangen, das iſt 10 der beſondere Zweck des Sünden⸗
bekenntniſſes und der Selbſtanklage bei der heiligen Beichte, —

ſondern

dem anderen einen klaren Einblick m das eigene Innere ge⸗
währen und ihm dadurch die Möglichkeit geben, ſeine Cele auf
dem Wege der chriſtlichen Tugenden und der Vollkommenheit

und 3 leiten und ſomit Hilfe und Ratſchläge für das gei
liche eben, für den Fortſchritt un den Tugenden, für die Bekämpfung
der E  E und der verkehrten Neigungen erhalten. Deshalb ird
die Gewi

ſensrechenſchaf m den Klöſtern vielfach
das iſt geiſtliche Leitung genannt. eiſtliche Dire tion,

Verſchiedene rten Di Gewiſſ ensrechenſchaft kann m
zweifacher Weiſ

. eſche a) Die Gewi

ſensrechenſchaft kann mit

dem Sündenbekenntnis m der EI verbunden werden und inner⸗
halb der heiligen Beichte ſtattfinden, wenn nämlich der Beichtende
nicht UL ſeine Sünden anklagt, ſondern gemäß dem oben Geſagten
dem Beichtvater außerdem ſeinen meren Seelenzuſtand ganz oder
teilweiſe offenbart und der Beichtvater ſeinerſeits entſprechende
Ratſchläge erteilt. Durch die Verbindung mit der Beichte erhält
die Gewiſſensrechenſchaft eine beſondere eihe; das Geoffenbarte

Unter das Beichtſiegel; der Zweck der iſſensrechenſchaft,
die Seelenleitung nämlich, ird voll und ganz erreicht, beſonders

jemand für gewöhnlich einen ſtändigen Beichtvater hat In
dieſem letzteren Falle kann ES doch nicht ausbleiben, daß der Beich
tende Eein Stück Gewiſſensrechenſchaft ablegt und der Beichtvater
Em tück Seelenleitung gibt.

b) Die ewiſſensrechenſchaft kann aber auch getrenn von der
Beicht und außerhalb der El geſchehen, entweder beim EI
vater ſelbſt oder bei einem anderen Prieſter oder bei einer anderen
Perſon, nämlich einem Laien oder ſogar einer Frauensperſon. In
dieſem 0 iſt derjenige, bei dem man ewiſſensrechenſchaft ablegt,

zur Wahrung des eheimniſſes ver  El, ſowohl auf Grund des
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Naturrechtes, das die Geheimhaltung ſolcher awertranter Gewiſfens⸗

ſache unbedingt fordert (secretum naturale), wie auch auf Grund

der ſtrengen Gerechtigkeit infolge des ſtillſchweigenden Vertrages,

da nur unter der ſelbſtverſtändlichen Bedingung der Geheimhaltung

der eine dem anderen ſolche Gewiſſensſ

achen anvertraut hat (se⸗

cretum commissum).

4. Nutzen und Notwendigkeit. Die Gewiſſensrechenſchaft

und dementſprechend die geiſtliche Leitung iſt ſehr nützlich und heil⸗

ſam für jene Seelen, die nach Vollkommenheit ſtreben, nicht nur in

den Klöſtern, ſondern auch in der Welt. Das iſt ein in der chriſtlichen

Aszetik allgemein anerkannter und von allen Lehrern des geiſtlichen

.

Lebens angenommener Grundſatz. Und mit Recht. Denn der Weg

der chriſtlichen Vollkommenheit, nämlich die Uebung der verſchiedenen

Tugenden und die Bekämpfung der verſchiedenen Fehler und ver⸗

kehrten Neigungen, iſt erfahrungsgemäß mit großen Schwierigkeiten

verbunden; außerdem iſt wohl auf keinem Gebiete ſo leicht Selbſt⸗

täuſchung möglich, wie im eigenen Seelenleben. Daher gilt, wenn

je, hier der Satz: Niemand iſt in eigenen Angelegenheiten Richter

und Führer. Somit iſt eine geiſtliche Leitung auf dem Wege der chriſt⸗

lichen Vollkommenheit und deshalb die Gewiſſensrechenſchaft, ohne

welche die geiſtliche Leitung nicht möglich iſt, für gewöhnlich und

durchſchnittlich jenen Seelen

„die nach der chriſtlichen Vollkommenheit

ſtreben, heilſam und nützlich.

Eine unbedingte Notwendigkeit der Gewiſſensrechenſchaft

kann und darf aber nicht behauptet werden, weder im allgemeinen

zur Erlangung der ewigen Seligkeit, noch im einzelnen für die Ordens⸗

leute, um ihre heiligen Standespflichten gewiſſenhaft zu erfüllen

und als „gute Ordensperſonen“ zu leben, noch für die Weltleute,

welche ein wahrhaft chriſtliches Tugendleben führen wollen. Wenn

die Lehrer des geiſtlichen Lebens manchmal von der Notwendig⸗

keit der Gewiſſensrechenſchaft ſprechen, ſo verſtehen ſie darunter

nur eine Notwendigkeit im uneigentlichen Sinne, die gleichbedeutend

iſt mit jener großen Nützlichkeit und Zweckmäßigkeit, von der oben

die Rede war.

Wie wir ſpäter ſehen werden, anerkennt auch das neue kirchliche

Geſetzbuch dieſe überaus große Nützlichkeit der Gewiſſensrechenſchaft

und deshalb empfiehlt es auch den Ordensleuten mit dringenden

Worten die Uebung der freiwilligen Gewiſſensrechenſchaft.

II. Geſchichtliche Entwickklung und Handhabung der Ge⸗

wiſſensrechenſchaft in den religiöſen Genoſſenſchaften.

Eine doppelte Zeitperiode können wir unterſcheiden:

1. Die Uebung der Gewiſſensrechenſchaft in den Or⸗

den, jedoch ohne Verpflichtung, dieſelbe beim eigenen

Ordensoberen zu halten. Seit den älteſten Zeiten beſtand dieſe

Uebung in den verſchiedenen Ordensgenoſſenſchaften. Man kann in
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— dieſer Hinſicht mit echt von einer Ordensub erlieferung und von
einer althergebrachten Gewohnheit prechen Schon die ege des
heiligen Benediktus Eenn die Uebung der Gewi

—

—

ensre

uſchaft.“
Für gewöhnlich war CS der Abt oder Vorſteher des Oſters, der auch
die Seelenleitung ſeiner Untergebenen In Händen atte, jedo ohne
daß für die Untergebenen irgend eine Verpflichtung beſtand, bei
ihrem eigenen Oberen die Gewi

ſensrechen

aft abzulegen. Die
Gewiſſensrechenſchaft war mithin ſeit den älteſten Zeiten allgemeine
Uebung m den Klöſtern; ſie geſchah durchſchnittlich und für gewöhnlich
beim eigenen Ordensoberen; jedoch eine Verpflichtung der Gewiſſens⸗
rechenſchaft beim eigenen Ordensoberen eſtand nicht

2. Die Uebung der Gewi

ſensrechenſchaft beim eigenen
Ordensoberen iſt verpflichtendes Geſetz für die Relidieſer Hinſicht wit Recht von einer Ordensüberliferung und n

einer althergebrachten Gewohnheit ſprechen. Schon die Regel des

heiligen Benediktus kennt die Uebung der Gewiſſensrechenſchaft.)

Für gewöhnlich war es der Abt oder Vorſteher des Kloſters, der auch

die Seelenleitung ſeiner Untergebenen in Händen hatte, jedoch ohne

daß für die Untergebenen irgend eine Verpflichtung beſtand, bei

ihrem eigenen Oberen die Gewiſſensrechenſchaft abzulegen. Die

Gewiſſensrechenſchaft war mithin ſeit den älteſten Zeiten allgemeine

Uebung in den Klöſtern; ſie geſchah durchſchnittlich und für gewöhnlich

beim eigenen Ordensoberen; jedoch eine Verpflichtung der Gewiſſens⸗

rechenſchaft beim eigenen Ordensoberen beſtand nicht.

2. Die Uebung der Gewiſſensrechenſchaft beim eigenen

Ordensoberen iſt verpflichtendes Geſetz für die Reli⸗

5

gioſen. Die obligatoriſche Gewiſſensrechenſchaft be

im eigenen

Ordensoberen wurde erſtmals eingeführt durch den heiligen Ignatius

in den Konſtitutionen der Geſellſchaft Jeſu.?) Dieſe Beſtimmung:

„Die Untergebenen ſind verpflichtet, beim eigenen Ordensoberen

Gewiſſensrechenſchaft abzulegen“, wurde ſodann in faſt allen ſpäteren

religiöſen Genoſſenſchaften nach dem Vorbild der Jeſuitenkonſti⸗

tutionen eingeführt, und zwar nicht nur in den Prieſtergenoſſen⸗

ſchaften, ſondern auch in den Brüder⸗ und Frauengenoſſenſchaften.

Die Brüder, beziehungsweiſe die Schweſtern waren verpflichtet,

beim Bruder Vorſteher, beziehungsweiſe bei der Mutter Oberin

regelrechte Gewiſſensrechenſchaft abzulegen und ſich von ihnen im

geiſtlichen Leben leiten und führen zu laſſen.

Des Beiſpiels halber will ich die Artikel über die Gewiſſens⸗

rechenſchaft aus den Konſtitutionen einer neueren Kongregation an⸗

führen, die erſt im Jahre 1894 durch andere Konſtitutionen erſetzt

wurden: „Einmal im Monat muß ein jeder aus der Genoſſenſchaft

zu ſeinem Oberen gehen, um ihm das Innere des Herzens zu eröffnen

und die Richtlinien und Ratſchläge zu empfangen, welche einem jeden

zum größeren Fortſchritt in der Frömmigkeit und in der Vollkommen⸗

heit dienlich ſind.“ — „Dieſe Satzung, welche von der größten Wichtig⸗

keit iſt, ſchreibt vor, daß ein jeder ſeinem Oberen ſo bekannt ſei, wie

ſich ſelbſt.“ — „Dieſes ſoll geſchehen, nicht nur zum Wohl der Unter⸗

gebenen, das ſicher überaus wichtig iſt, ſondern auch zum allgemeinen

Wohl der Genoſſenſchaft, ſo daß der Obere diejenigen genau kennt,

denen er die verſchiedenen Aemter anvertrauen will und ſo die Ehre

der Genoſſenſchaft und das Wohl der Untergebenen in keiner Weiſe

in Gefahr komme.“ — „Deshalb iſt es notwendig, daß dem Oberen

genau bekannt ſind die Neigungen und Verſuchungen derjenigen,

die ſeiner Leitung unterſtehen, ebenſo die Fehler und Sünden, in

— ſie hauptſächlich fallen, damit er niemandem etwas Weſehts was

1) Vgl. Cemmentarumn pro religiosis, 1920, S. 88.

2). S. e De 1919, S. 93.gioſen. Die obligatoriſche Gewi
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—
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führen, die erſt im 60  ahre 1894 durch andere Konſtitutionen erſetzt
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enſcha
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ber aie Kräfte geht, und ihren Schultern keine 3u ſchwere Laſten11

—

über de Kräfte 9eh und ihren Schultern keine u ſhwere Laſten

aufbürde.“ — „Ein jeder iſt verpflichtet, nicht nur ſich ſelbſt dem

Oberen zu eröffnen, ſondern ihm auch die Fehler, Mängel und Un⸗

vollkommenheiten der anderen Mitglieder der Genoſſenſchaft mit⸗

zuteilen, wovon er außerhalb der Beicht Kenntnis hat, und zwar

ohne daß er gehalten iſt, eine private Zurechtweiſung vorausgehen

zu laſſen, weder vor noch nach der Mitteilung an den Oberen.“

Man wird leicht erſehen, daß aus ſolcher obligatoriſchen Ge⸗

wiſſensrechenſchaft bei den eigenen Oberen, beſonders wenn es ſich

um Laienobere handelt, die doch für gewöhnlich kein theologiſches

Wiſſen und keine gründliche Kenntnis der chriſtlichen Aszetik haben,

manche Unzuträglichkeiten ſich ergeben konnten und tatſächlich auch

eingetreten ſind. Zum Belege und Beweiſe hiefür will ich einige

Uebungen an

rechenſchaft bei den Oberen verlangt wurden.

führen, die auf Grund der obligatoriſchen Gewiſſens⸗ 3

2

Die Poſtulanten und Poſtulantinnen, die Novizen und No⸗

vizinnen mußten ihrem Novizenmeiſter, beziehungsweiſe der⸗Meiſterin

einen ſchriftlichen Lebenslauf einreichen, in welchem nicht nur An⸗

gaben über äußere Daten und äußere Umſtände des früheren Lebens

enthalten waren, in dem vielmehr der innere Seelenzuſtand des bis⸗

herigen Lebens genau und im einzelnen geſchildert und beſchrieben

werden mußte. Insbeſondere mußte man angeben die ſchweren

Sünden, in die man früher gefallen, die ſittlichen Verfehlungen,

deren man ſich ſchuldig gemacht, die Verſuchungen und die Gefahren,

denen man bisher ausgeſetzt war, den Hauptfehler, die guten und die

verkehrten Neigungen, etwaige beſondere Gnadenerweiſungen, die

man erhalten. Es war alſo in der Hauptſache eine Lebensbeicht,

die man außerhalb der Beicht ſeinem Novizenmeiſter

beziehungzweiſe

der Novizenmeiſterin ſchriftlich einhändigen mußte!

Als beſondere Noviziatsübung wurde, gemäß einem mir vor⸗

liegenden gedruckten Direktorium für das Noviziat, die ſogenannte

Wiederholung der Betrachtung gehandhabt, d. h. vor verſammelter

Kloſtergemeinde mußte der Novize, beziehungsweiſe die Novizin,

ohne daß ſie vorher irgendwie etwas davon wußten, Rechenſchaft

ablegen über die gehaltene Betrachtung. Im einzelnen mußte er

angeben den Gegenſtand ſeiner Betrachtung, die Art und Weiſe,

wie er die Betrachtung gehalten, die Zerſtreuungen, die er während

derſelben gehabt und die Nachläſſigkeiten, deren er ſich dabei ſchuldig

gemacht. Ebenſo mußte er angeben die Anregungen, die er innerlich

erhalten, die verſchiedenen Akte, die er erweckt, die Anwendungen,

die er auf ſich ſelbſt gemacht und die Vorſätze, die er gefaßt hatte.

Dieſe öffentliche Rechenſchaftsablegung über die gehaltene Betrach⸗

tung ſollte eine Uebung der Demut ſein, ſollte zur gegenſeitigen Er⸗

bauung und Aufmunterung beitragen, ſollte dem Betreffenden behilf⸗

—
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41*Qau 1de.“ „Ein jeder iſt ver  , nicht NUl ſich elbſt dem
Oberen eröffnen, ſondern ihm auch die Fehler, Mängel Und Un
vollkommenheiten der anderen Mitglieder der Genoſſenſchaft mit
zuteilen, wovon außerhalb E  EI Kenntni hat, und zwarohne daß EL gehalten iſt, eine private Zurechtweiſung vorausgehenaſſen, Eder vor noch nach der Mitteilung den Oberen.“
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vollkommenheiten der anderen Mitglieder der Genoſſenſchaft mit⸗

zuteilen, wovon er außerhalb der Beicht Kenntnis hat, und zwar

ohne daß er gehalten iſt, eine private Zurechtweiſung vorausgehen

zu laſſen, weder vor noch nach der Mitteilung an den Oberen.“

Man wird leicht erſehen, daß aus ſolcher obligatoriſchen Ge⸗

wiſſensrechenſchaft bei den eigenen Oberen, beſonders wenn es ſich

um Laienobere handelt, die doch für gewöhnlich kein theologiſches

Wiſſen und keine gründliche Kenntnis der chriſtlichen Aszetik haben,

manche Unzuträglichkeiten ſich ergeben konnten und tatſächlich auch

eingetreten ſind. Zum Belege und Beweiſe hiefür will ich einige

Uebungen an
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vizinnen mußten ihrem Novizenmeiſter, beziehungsweiſe der⸗Meiſterin

einen ſchriftlichen Lebenslauf einreichen, in welchem nicht nur An⸗

gaben über äußere Daten und äußere Umſtände des früheren Lebens

enthalten waren, in dem vielmehr der innere Seelenzuſtand des bis⸗

herigen Lebens genau und im einzelnen geſchildert und beſchrieben

werden mußte. Insbeſondere mußte man angeben die ſchweren

Sünden, in die man früher gefallen, die ſittlichen Verfehlungen,

deren man ſich ſchuldig gemacht, die Verſuchungen und die Gefahren,

denen man bisher ausgeſetzt war, den Hauptfehler, die guten und die

verkehrten Neigungen, etwaige beſondere Gnadenerweiſungen, die

man erhalten. Es war alſo in der Hauptſache eine Lebensbeicht,

die man außerhalb der Beicht ſeinem Novizenmeiſter

beziehungzweiſe

der Novizenmeiſterin ſchriftlich einhändigen mußte!

Als beſondere Noviziatsübung wurde, gemäß einem mir vor⸗

liegenden gedruckten Direktorium für das Noviziat, die ſogenannte
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derſelben gehabt und die Nachläſſigkeiten, deren er ſich dabei ſchuldig

gemacht. Ebenſo mußte er angeben die Anregungen, die er innerlich

erhalten, die verſchiedenen Akte, die er erweckt, die Anwendungen,

die er auf ſich ſelbſt gemacht und die Vorſätze, die er gefaßt hatte.

Dieſe öffentliche Rechenſchaftsablegung über die gehaltene Betrach⸗

tung ſollte eine Uebung der Demut ſein, ſollte zur gegenſeitigen Er⸗
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—
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man erhalten. Es war alſo in der Hauptſache eine Lebensbeicht,

die man außerhalb der Beicht ſeinem Novizenmeiſter

beziehungzweiſe

der Novizenmeiſterin ſchriftlich einhändigen mußte!

Als beſondere Noviziatsübung wurde, gemäß einem mir vor⸗

liegenden gedruckten Direktorium für das Noviziat, die ſogenannte

Wiederholung der Betrachtung gehandhabt, d. h. vor verſammelter

Kloſtergemeinde mußte der Novize, beziehungsweiſe die Novizin,

ohne daß ſie vorher irgendwie etwas davon wußten, Rechenſchaft

ablegen über die gehaltene Betrachtung. Im einzelnen mußte er

angeben den Gegenſtand ſeiner Betrachtung, die Art und Weiſe,

wie er die Betrachtung gehalten, die Zerſtreuungen, die er während

derſelben gehabt und die Nachläſſigkeiten, deren er ſich dabei ſchuldig

gemacht. Ebenſo mußte er angeben die Anregungen, die er innerlich

erhalten, die verſchiedenen Akte, die er erweckt, die Anwendungen,

die er auf ſich ſelbſt gemacht und die Vorſätze, die er gefaßt hatte.

Dieſe öffentliche Rechenſchaftsablegung über die gehaltene Betrach⸗

tung ſollte eine Uebung der Demut ſein, ſollte zur gegenſeitigen Er⸗
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41*gemacht. Ebenſo mu angeben die Anregungen, die ELr innerlicherhalten, die verſchiedenen Akte, die erweckt, die Anwendungen,die EL auf ſich gemacht und die Vorſätze, die gefaßt hatteDieſe öffentliche Rechenſchaftsablegung ber die gehaltene Betrach⸗
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me andere Uebung m den Noviziaten, gemäß dem genannten

Direktorium, iſt der ſchriftliche Rechenſch

ericht ber die Be
rachtung, täglich muß nach gehaltener Betrachtung der Novize,
beziehungsweiſe die Novizin einen genauen Rechenſchaftsbericht
äber dieſelbe ſchreiben. Insbeſondere muß der innere Seelenzuſtand
während der Betrachtung beſchrieben werden, ebenſo die inneren
Anregungen, die man erhalten und die Akte, die man rweckt hat

eine ſehr Eilſame und nützliche Uebung N-. Infänger in der
Betrachtung! Dieſen ſchriftlichen Rechenſchaftsbericht mu
man ſodann alle 14 Tage oder monatlich dem Novizenmeiſter, be
ziehungsweiſe der Meiſterin einreichen, ähnlich wie Schüler ihren
Lehrern die Klaſſenarbeiten abliefern ieſelben wurden
durchgeſehen und geprüft und die nötigen Bemerkungen jedem
einzelnen, allerdings Uunter vier Agen Mitgeteilt.

me weitere Uebung m den Noviziaten, gemã emſelben Direk
torium, iſt der ſchriftliche Rechenſchaftsbericht ber den Verlauf des
Tages, eine abgefaßte allgemeine Gewiſſenserforſchung
ber den Verlauf des Tage Insbeſondere Oll man ſeinen
inneren Seelenzuſtand während des betreffenden Tage beſchreiben,
ob man eifrig und gewiſſenhaft oder nachläſſig und Usgelaſſen
und lau war; ferner Oll man berichten, wie man die einzelnen Ueb

des Ages, beſonders die Andachtsübungen gehalten habe;
endlich Oll man erſuchen, die ſache der einzelnen Ergebniſſe, be
onders die Urſachen der etwaigen Nachläſſigkeiten anzugeben. Ge
wiß auch dieſes iſt eine eilſame und zweckmäßige Uebung für die
Anfänger im geiſtlichen Cben Auch dieſer ſchriftliche Tagesüber⸗
blick mußte regelmäßig zur beſtimmten Zeit dem Novizenmeiſter, be
ziehungsweiſe der Meiſterin zur Einſicht nd Prüfung abgeliefertwer

ema den Konſtitutionen der betreffenden Genoſ enſchaft,die dieſes Direktorium aufgeſte atte, durfte der Novizenmeiſter
die Kenntnis aus der Gewiſ

ensrechenſchaft 3Um allgemeinen Wohle
der Genoſſenſchaft benutzen, alſo wohl auch die enntni dus dieſen
ſchriftlichen Selbſtberichten.

Das ind NUl einige Belege, zeigen und darzutn. wie die
obligatoriſche wiſſensrechenſchaft bei den Oberen mißbraucht
werden konnte Mit Recht El ES deshalb Im päpſtlichen Dekret
ber die Gewiſſensrechenſchaf Quemadmodum vom De
zember 1890 „Wie bei En menſchlichen Dingen, wenn ſie auchund ſich noch ſo ehrbar und heilig ſind, ſo iſt auch bei weiſe 9E
gebenen Geſetzen Gelegenheit geboten, daß ſie von den Menſcheneinem uneigentlichen und fremdartigen eckeé mißbraucht werden
können und deshalb erreichen ſie bisweilen das von dem Geſetzgeberbeabſichtigte Ziel nicht, 10 ſie haben manchmal einen entgegengeſetzten
Erfolg. Zum größten Bedauern hat ſich dieſes bei den Geſetzen mehre⸗
rer religiöſen Genoſſenſchaften ereignet. Da nach ihren Konſtitutionen
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hie und da die Eröffmg des Gewiſſens erlaubt war, damit die Unter⸗
gebenen bei ihren eifeln den teilen Weg der Vollkommenheitdurch erfahrene Exe leichter kennen lernen, E Urde von
einigen erſelben eine innere rſchung des ewiſſen em
geführt, 2  6 einzig und allein dem Bußſakrament vorbehalten
LII Die Beſtimmungen des jetzigen kirchlichen Eſeber die Ge

ſſensrechenſcha In den religiöſenenoſſenſchaften

Das kirchliche Le enthält ber die Gewiſſensrechenſchaftder Ordensleute folgende Beſtimmungen:
Can 530, En Ordensoberen 63 Ordensoberinnen) iſtES ſtreng verboten, die ihnen untergebenen Perſonen auf was immer

für eine Weiſ daß ſie bei ihnen eine GewiſſensrechenſchaftAbhalten
Den Untergebenen iſt 68 jedoch nicht erwehrt, frei und

unaufgefordert ihr Inneres den O  beren E3 den Oberinnen)aufzudecken; 10 EeS 2

ſt angebracht, daß ſie mit kindlichem Vertrauen
ihre Oberen ſich wenden und ihnen, wenn ieſelben Prieſter ſind,auch die Zweifel und Bedenken ihres Gewiſſens auseinanderſetzen.Zwei Eile ind in dieſem Kanon enthalten: Verbot der Forde
rung einer wiſſensrechenſchaft bei den Ordensoberen Freiheitund Empfehlung der Gew

ſensrechenſchaft

Verbot der Forderun
bei den Ordensoberen. Säner Gewiſſensrechenſchaft

Durch das CEuE kirchliche Eſe iſt es EN Ordensoberen
und en Ordensoberinnen einer jeden religiöſen Genoſſenſchaft,owohl der eigentlichen Orden wie der Kongregationen mit einfachenGelübden, und zwar der rieſtergenoſſenſchaften und der Laien⸗—
inſtitute, der Brüder⸗ und Frauengenoſſenſchaften, ſtreng ver
boten, ihre Untergebenen, rofeſſen, Novizen und Poſtulanten,auf was für eine Weiſe, nämlich durch Befehl, Rat, Einſchüchrung, Drohungen oder Schmeicheleien, elbſt oder durch andere,anzuhalten oder veranlaſſen, daß ſie bei den eigenen Oberen eine
Gewiſſensrechenſchaft ablegen.

Alſo nicht ohne weiteres und abſolut iſt die Ablegung der Ge
wiſſensrechenſchaf verboten, dieſe Ellſame und nutzbringende Uebungder Gewiſſensrechenſchaft iſt keineswegs verurteilt; ogar die Ab
legung der Gewiſ

ensrechenſchaf bei den eigenen Ordensoberen und Oberinnen iſt nicht verboten. Verhoten — 22

ſt vielmehrdie obligatoriſche, pflichtgemäße Gewiſſensrechenſchaft bei
den eigenen Ordensoberen. Es darf mithin Mn den Regeln,Konſtitutionen, Qatuten oder Direktorien nicht mehr heißen „DieReligioſen ſind verpflichtet, bei ihren eigenen Oberen Ge
wiſſ ensrechenſchaft abzulegen.“



Auch iſt Es den Ordensoberen, beziehungsweiſe den Ordens⸗
oberinnen nicht verboten, die Gewi

ſensrechen

aft ihrer Unter⸗

hmen, wofern ES Aus freiengebenen anzuhören und entgegenzune
Stücken von Seite der Untergebenen 9E ohl aber iſt * En
Ordensoberen und allen Ordensoberinnen treng verboten, ihre Unter⸗
gebenen auf was immer für eine Weiſ anzuhalten oder ver

anlaſſen, daß bei ihnen eine Gewiſensrechenſchaf üblegen
ich auf alle OrdensDieſes Verbot des kirchlichen Geſetzbuches erſtreckt

enſchaftoberen, au auf jene, die Prieſter ind und einer Prieſtergenoff
angehören; während das etre Quemadmodum vom AY  V.  ahre 1890
nUuL den Oberinnen CL weiblichen Orden und Genoſſenſchaften
und den Oberen der männlichen Laiengenoſſenſchaften die Forderung
der Gewi

ſensrechen

aft von ihren Untergebenen ſtreng Unterſagt
atte

Den Ordensoberen und den Ordensoberinnen iſt Es aber nicht
verboten, ihre Untergebenen ermahnen und anzuhalten Ar
Uebung der ewiſſensrechenſchaft, bei dem Beichtvater oder
bei ‚onſt einem erfahrenen Prieſter; * iſt thnen 10 nur unterſagt,
ihre Untergebenen eranlaſſen, daß ſie bei ihnen, nämlich bei
den eigenen Oberen, die Gewiſſensrechenſchaf ablegen. er
dings ——

ſt beachten, daß m manchen Konſtitutionen der neueren

Kongregationen die Gewiſſensrechenſchaf gan,  0  4 und gar dem freien
Willen und Gutdünken eines jeden überlaf. bleibt; m dieſem

nen zwar verFalle iſt ES den Oberen durch die eigenen Konſtituti
oten, ihre Untergebenen. zur Uebung der Gewiſſensrechenſcha
bei irgend jemand 3u verpflichten, jedoch dürfen ſie ihre
Untergebenen dieſer eilſamen Uebung ermahnen

Mithin ſind alle Regeln, Anordnungen und eiſungen ber die
Gewiſſensrechenſchaft, E m den Konſtitutionen, Direktorien
oder anderen Handbüchern der religiöſen Genoſſenſchafte enthalten
ind und die Gewiſſensrechenſchaft bei den eigenen Oberen, E·

ziehungsweiſe bei den eigenen Oberinnen vorſchreiben oder
dazu ermahnen oder anraten, ungültig und nichtig. Denn gemäß
Call. 489 ſind die Regeln und beſonderen Konſtitutionen der einzelnen
religiöſen Genoſſenſchaften, welche den Geſetzen und Beſtimmungen
des kirchlichen Geſetzbuches entgegenſtehen, ohne weiteres
und von ſelbſt aufgehoben. Desgleichen ind alle Gebräuche und Ge
wohnheiten, wonach die Gewi

ſensrechen

aft bei den eigenen
Oberen vorgeſchrieben obder angeraten iſt, aufgehoben und rechts
ungültig. könnte man in kraft des Call jene Gewohn⸗
heiten, die ſeit 100 Jahren oder ſeit unvordenklichen Zeiten eſtehen,
ausnehmen, wofern die Ordensordinarien (d die höheren Oberen
der exemten Prieſtergenoſſenſchaften; alſo nur die exemten Prieſter⸗

B. in den KonſtitutionEn der Oblaten der unbefleckten Jungfrau
Maria.



genoſſ enſchaften kommen hier in Weteachh) nicht für klug halten,dieſelben beſeitigen.“
Durch das jetzige Recht iſt die obligatoriſche Gewiſſens⸗rechenſchaf bei den eigenen Oberen verboten. Mithin iſt CS auchernerhin den Oberen und Oberinnen geſtattet, Rechenſchaft von ihrenUntergebenen verlangen ber das, was nicht 3Um Bereichder Gewiſſensrechenſchaft,

— wohl aber m den Bereich der Kloſter⸗und Ordenszucht gehört. Die Ordensoberen ind 10 von Amts

ver  El, für die Aufrechterhaltung der Ordenszucht in ihren Häu⸗ern bei ihren Untergebenen ſorgen. ill deutlicher und kon
kret ſprechen Die Oberen und Oberinnen ind berechtigt und dürfenihre Untergebenen von Zeit Zeit ſich rufen und ſie befragenber das, was 3Um äußeren Bereich und 3zUm Bereich der
äußeren Ordenszucht gehört, nämlich: wie C8 mit der Geſundheit,mit den verſchiedenen Berufsarbeiten ſteht, wie ſie mit den Mit
brüdern, beziehungsweiſe Mitſchweſtern auskommen, ob ſie Schwierig⸗keiten mit ihren Lehrern oder anderen untergeordneten Vorgeſetztenaben, wie ES mit der äußeren Beobachtung der Konſtitutionen und
der Hausordnung und Aehnliches das gehört 10 nichtBereich der Gewi

—

—

ensrechenſchaft, ſondern in das Gebiet
des äußeren Kloſterlebens, ber welches der ere, beziehungsweiſedie Oberin Nnicht nur berechtigt, ſondern auch verpflichtet iſt 50Durch das jetzige kirchliche Geſetzbu iſt ES En 1d ens
und Ordensoberinnen eng verboten, die ihnen untergebenen
Perſonen auf was immer für eine Weiſe anzuhalten, daß ſie bei
ihnen eine Gewiſſensrechenſchaft ablegen. Wa ſind nun aber dieſe
Ordensoberen und Ordensoberinnen? Es handelt ſich hier die
eigentlichen Oberen, nämlich General⸗, Provinzial⸗ und α
oberen, beziehungsweiſe Oberinnen.s)

Darf Em Ordensviſitator, beziehungsweiſe eine ⸗Viſitae
torin, die nicht zu den eigentlichen Oberen gehört, von den Unter
gebenen ordern oder ieſelben veranlaſſ
wiſſensrechenſchaft ablegen?

E daß ſie bei ihnen die Ge
ntwort Da die Ordensviſitatoren und ⸗Viſitatorinnen die

wirklichen E  E und ſſe der höheren Oberen haben, wenn
auch nur vorübergehend und m außerordentlicher iſe, ſo gilt meines
en das Verbot der Forderung einer Ge

ſſensrechen

aft
bei den Oberen auch für die Viſitatoren und Viſitatorinnen, daß
Es ihnen nicht geſtattet iſt, die Untergebenen veranlaſſen oder auf
zufordern, daß ſie während der Zeit der Viſitation bei ihnen Ge
wiſſensrechenſchaf ablegen Die Viſitatoren und Viſitatorinnen
dürfen mithin nUur ber jene Fragen und Angelegenheiten Bericht

So auch Schäfer, Ordensrecht, 123
Vgl Commentarium PTO religiosis, 1920, S. 148

3 Schäfer, Ordensrecht, 123 Comment. PTO 10 5029  religiosis, 1920
148. — Vermeerſch⸗Kreuſen, Epitome jur Call n
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und Rechenſchaft von den einzelnen venanaen die in den Bereich
des äußeren Kloſterlebens und der Ordenszucht fallen

Darf der Novizenmeiſter und die Novizenmeiſterin von
den untergebenen Novizen und Poſtulanten ordern oder dieſelben
veranlaſſen, daß ſie bei ihnen die ablegen

Antwort Wenn man ſich au  ießli den rengen Wort
Qut des Cdll. 530 hält, ird man antworten önnen: Die Novizen⸗
meiſter und Meiſterinnen ſind unter das Verbot nicht miteinbegriffen,
Eil der betreffende Kanon nUIL die eigentlichen Ordensoberen und
„Oberinnen nennt Mithin wäre E8 dem Novizenmeiſter und der No
vizenmeiſterin auch eute noch geſtattet, von den untergebenen No
vizen und Poſtulanten 3u fordern oder ieſelben veranlaſſen, daß
ſie bei ihnen die Gewiſſensrechenſchaft ablegen, ohne das Geſetz
des Gd. 530 ſeinem Wortlaut nach verſtoßen. Die Erlaubtheit der
Forderung der Gewi

ſensrechen durch den Novizenmeiſter, be
ziehungsweiſe die Meiſterin ehr vor allem Vermeerſch⸗Kreuſen im
Epitome jur CdlI. ne 502, 2235 ebenſo Commentarium PTO
religiosis 1920, 148

Wenn man jedo den Zweck des geſetzlichen Verbotes der For
derung der ewiſſensrechenſchaft bei den Oberen berückſichtigt,
wenn man ferner berückſichtigt, daß, wie auch Schäfer m ſeinem Or
ensre 180 ehrt, der Novizenmeiſter zwar nicht Oberer der
Ordensgenoſſenſchaft iſt, wohl aber gemã GdII. 561, *, Oberer der
Novizen und deshalb auch ES dem Novizenmeiſter ebenſo wie dem
eigentlichen Oberen CANl 891 verboten iſt, die Beichten ſeiner
Novizen entgegenzunehmen, außer wenn die Novizen m einzelnen
Fällen Aaus wichtigen und dringenden Gründen ganz freiwillig bei
threm Novizenmeiſter beichten wollen wenn man das berück
ſichtigt, ird man meines Erachtens nicht umhin können, die
folgerung ziehen, daß ES auch dem Novizenmeiſter und der No
vizenmeiſterin verboten iſt, von ihren Novizen und Poſtulanten
ordern oder ieſelben 3 veranlaſſen, bei ihnen die Gewiſſensrechen
ſchaft abzulegen.“) Der Einwand, daß gemã Gall 562 der No
vizenmeiſter und die Ovizenmeiſterin die chwere Verpflichtung aben,
alle orgfa anzuwenden, die untergebenen Novizen m der Ordens
und Kloſterzucht gemäß den eigenen Konſtitutionen Ernſtli unter⸗
richten und anzuleiten, dieſes aber ohne obligatoriſche Gewiſſens⸗
rechenſchaft bei ihnen nicht möglich iſt, kann nicht als überzeugend
noch als ſtichhaltig angeſehen werden Denn dazu iſt nun doch die
obligatoriſche Gewiſſensrechenſchaft beim Novizenmeiſter, beziehungs⸗
weiſe bei der Novizenmeiſterin nicht notwendig. Mit demſelben

könnte man 10 Onſt ſchließlich agen, eil den Oberen von mits
die Pflicht obliegt, ber die Ordens und Kloſterzucht ihrer

Untergebenen en,mußten ſie befugt ſein, die Gewiſſensrech
S le E Gommentariin PTO religiosis 1920, 150 151
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ſchaft von ihnen fordern rnrtei Im übrigen wäre eine authen⸗Erklärung dieſer Frage durch die zuſtändige römiſche Behördeſehr wünſchenswert; dieſer eéventuellen Entſcheidung und Erklärungunterwerfe ich mich elbſtverſtändlich voll und ganz
Darf der Spiritual, der gemäß Gll 588, 1, m den Studien⸗häuſern für die ſtudierenden Religiof Angeſtellt ein und die geiſtlicheLeitung dieſer Religioſen die Dauer ihrer Studien Abenſoll, von den ihm anvertrauten Religioſen ordern oder dieſelbenveranlaſſen, daß ſie bei ihm die Gewiſſensrechen

—3—

chaft ablegen?
Antwort Das hängt von der rechtlichen Stellung ab, die derSpiritual m den einzelnen Genoſſenſchaften hinſi der ſeinergeiſtlichen Leitung unterſtellten Religioſen einnimmt. Wenn nämlichder Spiritual er Religioſen zugleich ihr Oberer iſt oder dochwenigſtens die vollen Rechte eines Oberen ber ſie hat dieſes iſtin den Studienhäuſern der Religioſen nach dem kirchlichen Geſetzbuſtatthaft), darf ſelbſtverſtändlich von den ſeiner geiſtlichen Leitungunterſtellten Religioſen keine Gewiſſensrechenſchaft fordern, ebenſowenig wie m dieſem ihr Beichtvater ſein dürfte. Wenndagegen der Spiritnal hinſichtlich der ſeiner geiſtlichen Leitung Uunter⸗

ſtellten Religioſen kein eigentlicher Oberer iſt, ſo iſt Es ihm durch kirch⸗. Geſetz nicht verboten, die ſeiner Leitung anvertrauten eligioſen ermahnen oder veranlaſſen, bei ihm die Gewiſſensrechen⸗chaft abzulegen; vorausgeſetzt, daß nicht etwa durch die eigenenKonſtitutionen beſtimmt iſt die Getwiſſensrechenſchaft bleibt dem
freien illen und Ermeſſen eines jeden überlaſſen. In dieſemletzteren Falle, wenn der Spiritual kein Oberer der ſeiner geiſt⸗lichen Leitung Unterſtellten Religioſen iſt darf 10 auch ohne weiteres
und ſtändig die Beichte derſelben höre
ͤ„— üt Freiheit und Empfehlung der Gewiſſensrechen⸗

Wie Iim vorhergehendenN argetan Urde, iſt durch daskirchliche Eſe die obligatoriſche wiſſensrechenſchaft bei den
elgenen Ordensoberen verboten und ſo iſt ES auch den Ordensoberen und Oberinnen ſtreng Unterſagt, ihre Untergebenen auf wasimmer für eine Weiſe anzuhalten, daß ſie bei ihnen eine ewiſſens⸗rechenſchaft ablegen.

Den Untergebenen der religiöſen Genoſſenſchaften, den
eſſen Novizen und Poſtulanten, iſt ES jedo auch nach den jetzi⸗
gen kirchenrechtlichen Beſtimmungen des CI 530, geſtattet,mit ihren eigenen Oberen und Oberinnen ber ihren SeelenzuſtandPprechen, nämlich Gewiſ

ensrechenſchaft bei ihren Oberen undOberinnen halten und ſich ſowohl m ihren Berufsangelegenheiten,wie auch m den Etfeln und Fragen und Schwierigkeiten des geilichen Lebens ihren Rat Und ihre Anleitung erbitten, wofern EeS
Aus eigenem Antrieb und QAus freien Stücken  — eſchie Die frei⸗



willige Gewiſensrechenſchaft bei den Oberen und Oberinnen— ſtalſo m EN religiöſen Genoſſenſchaften geſtattet.
Das kirchliche Geſetzbu geht noch weiter Es empfiehlt dieſe

freiwillige Gewiſſe

chenſchaf bei den Oberen, beziehungsweiſe
Oberinnen. Im genannten ES 10 „Es iſt ſogar angebracht,
daß die Untergebenen ſich mit kindlichem Vertrauen ihre Oberen
wenden“, und zwar m ihren inneren Seelenangelegenheiten, m all

den Fragen, die 3Um Bereich der Gewi

ſensrechen

aft gehören,wie Es ſich klar und deutlich aus dem Zuſammenhang ergibt. Die
Ge

ſensrechenſchaft der Religioſen bei ihren Oberen und Obe
rinnen iſt mithin von der Kirche angeraten und 0  en; jedo
keinerlei Zwang darf dabei ausgeübt werden. Die Religioſen ſollen
in en der Gewiſſensrechenſchaft, nämlich bei wem teſelbe
ablegen wollen und durch wen ſi ich im geiſtlichen Eben wollen
leiten laſſen, volle Freiheit aben Wenn nun die Untergebenen
aus freien Stücken bei ihren Oberen oder Oberinnen die Gewiſſens⸗
rechenſchaft ablegen, dürfen die Oberen und Oberinnen auch alle
jene Fragen tellen, die ſie für notwendig oder nützlich erachten, Am
die Betreffenden leiten und m ihren eifeln und Schwierigkeiten
ihnen helfen on wäre Es 10 dem Oberen oder der Oberin nicht
möglich, die erbetene Unterweiſung und Anleitung 3u erteilen.

Bemerkenswert ſind die Drte des Papſtes enedit
den Jeſuitenorden, die errere ührt:) „Niemals

war E8 Unſere ſicht, den Satz die Gewiſſensrechenſchaft bei den
Ordensoberen abzulegen, iſt ratſam', verbieten oder ver
Urteilen. Denn dieſe Uebung iſt 10 von großen Heiligen empfohlen,insbeſondere vom heiligen Ignatius, dem Stifter des Ordens So
auch ünſchen wir daus ganzer eele, daß alle Religioſen teſe Uebung,die für das geiſtliche Cben ſo nützlich iſt, halten Was wir nicht wollen,
iſt der ang Wenn aher der ſtoliſche Stuhl M dem betreffen⸗den Kanon die Wi

—

ſensrechenſchaf durch Lob auszeichnet,ird auch Emn jeder, der ieſelbe obt und empfiehlt, den Abſichtendes Apoſtoliſchen Stuhles entſprechen; wofern niemand gezwungenwird.“ Das ind orte, die für alle Religioſen und für jede religiöſeGenoſſenſchaft gelten können; auch braucht man enſelben NIhinzuzufügen, ſo klar und deutlich ind dieſe Worte

Eines iſt jedo noch eachten Im letzten N des ge⸗
nannten C ES: 77 iſt angebracht, daß die Untergebenen ſichmit kindlichem Vertrauen ihre Oberen wenden und ihnen die
Zweifel und Bedenken ihres Gewiſſens auseinanderſetzen, woferndieſelben Prieſter ſind.“ Mithin die Zweifel und edenkendes ewiſſen dürfen die Untergebenen NUuUr olchen Oberen Qu
einanderſetzen, die Prieſter ſind Jene Oberen, die nicht Prieſter

25 Compendium theol IOT vOI. II ract. de SaCr poenit. art III
aus Commentarium PprO rel 99— 147



—ind, nämlich die Sberen der männlichen Laiengenoſſenſchaften undalle Oberinnen ſollen und dürfen ſich nicht mit den Gewiſſenszweifelnund Gewiſſensbedenken ihrer Untergebenen befaſſen, auch dann nichtwenn ſie aus freien Stücken ihnen kãmen; vielmehr ſollen ſie diebetreffenden Untergebenen m Fällen ihren Beichtvateroder Seelenführer verweiſen. Die Schweſtern mögen alſo iſſen,daß ES ihnen nicht geſtattet iſt, mit ihren eElfeln oder Bedenken
des ewiſſen ihrer Oberin gehen Dasſelbe gilt für die Brüder
hinſichtlich ihres Oberen, fa nicht Prieſter iſt

Was aber iſt Unter eifeln und Edenten des Ge
wiſſ ens verſtehen, die die Schweſtern ihren Oberinnen nicht aus⸗
einanderſetzen dürfen und mit welchen die Oberinnen ſich nicht be
faſſen dürfen, ſe dann nicht, wenn die S
der Oberin Gewi

ſensrechenſchaf ablegen?

chweſtern freiwillig bei
Antwort Hierüber eſteht Meinungsverſchiedenheit unter den

Kirchenrechtslehrern. Einige, insbeſondere Leitner)) und Ver⸗
meerſch ?) lehren, daß unter dieſen Zweifeln Uund Bedenken des Ge
wiſſens nur jene zu verſtehen ſind, die mit Sünden zuſammenhängen;die übrigen dürften die Ern ihren eigenen Oberinnen aus⸗
einanderſetzen. Andere hingegen, ſo die ſchon oft erwähnte ZeitII Commentarium PTO religiosis 1920, 150, un welcher auchFerreres angeführt ird und dieſer Anſicht ſchließe auchich mich voll und ganz verſtehen Unter eifeln und Bedenken
des Gewiſſens nicht nUur jene, die mit Sünden zuſammenhängen,ſondern ohne Einſchränkung alleeifelnund Bedenken und Schwierig⸗keiten, die den Gewiſſensfragen gehören. Denn Eem bekannter
Rechtsgrundſatz ſagt doch Wo das Recht keine Einſchränkung und
keine Unterſcheidung macht, dürfen auch wir ES nicht tun (ubi lexnoOon distinguit, 1108 distinguere debemus). Ugzerdemdoch für gewöhnlich den Laien, beſonders den Frauen, die theo⸗ogiſche Wiſſenſchaft, über Gewiſſensfragen Urteilen können.

Aus dieſen Erörterungen ber die Gewiſſensrechenſchaft rſehenwir, wie weiſe die kirchliche Geſetzgebung dieſe zar und ſchwierigeFrage gerege hat Die Freiheit der Untergebenen imn ewiſſenangelegenheiten ird geſchützt und gewahrt; die für das geiſtliche Leben
E zweckmäßige und ützliche Uebung der Gewiſſensrechenſchaft und
der geiſtlichen Leitung, die von den Heiligen ſo ehr geſchätzt Aurde,ird belobigt und anempfohlen Mögen die gegebenen Ausführungenm etwa dazu beitragen, den Ordensſeelen bei ihrem Streben nachden Tu

ſein
genden und nach der chriſtlichen Volllommenheit

1) Handbuch des ath Kirchenrechtes Ordensrecht, 1919, 341
ema Commentarium PrO religiosis 1920, 150, Fußnote


